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Forderrichtlinie uber die Gewahrung von Zuwendungen fur InvestitionsmaBnahmen zum
bedarfsgerechten Ausbau und Erhalt der Kindertagesbetreuung in der Stadtgemeinde
Bremen

A. Problem

Fur den notwendigen Ausbau und Erhalt von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Ange-
botsplanung in der Stadtgemeinde Bremen gewahrt der Senator fir Kinder und Bildung auf An-
trag Investitionszuschiisse fiur notwendige Erweiterungen, Umbauten sowie in erforderlichen
Neubauten von Kindertageseinrichtungen.

Gemal §18 Abs.1 BremKTG sollen freie Trager im Rahmen der jeweiligen Angebots- und Fi-
nanzplanungen Zuwendungen von den Stadtgemeinden flr die notwendigen Neu-, Um- oder Er-
weiterungsbauten von Tageseinrichtungen und zu den angemessenen Personal- und Sachaus-
gaben flr den laufenden Betrieb von Tageseinrichtungen erhalten.

Gemal §18 Abs.4 BremKTG regeln die Stadtgemeinden das Nahere Uber die Voraussetzungen,
die Art, die Hohe und das Verfahren der Zuwendungen zu den Ausgaben fir den Bau und die
Ausstattung, zu den laufenden Ausgaben einer Tageseinrichtung und zu den Eigenleistungen der
Trager nach Anhdrung der freien Trager. Nach der Gesetzesbegrindung kénnen die Stadtge-
meinden die vorgesehenen Regelungen zu den Voraussetzungen, der Art, der Héhe und des
Verfahrens der Zuwendungen in Form von Verwaltungsanweisungen (Richtlinien) und/oder in
Form von Leistungsvertragen vornehmen (BB-Drs. 15/539 vom 21.11.2000, S.26/27).

Gemal Nr. 16.2 der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)
sind fir geeignete Zuwendungsbereiche Férderrichtlinien zu erlassen.

Richtlinien tber die Gewahrung von Investitionen fir den Ausbau und Erhalt von Kindertagesein-
richtungen im Rahmen der Angebotsplanung nach §80 SGB VIl insbesondere zur bedarfsde-
ckenden Erflillung von Rechtsansprichen nach §24 SGB VIl hat es auf Ebene der Stadtge-
meinde Bremen bisher nicht gegeben. Lediglich auf Landesebene wurden im Zuge der Unterstit-
zung durch die KitaFinHG-Investitionsprogramme des Bundes seit 2008 zeitweilig Férderrichtli-
nien insbesondere flr den Ausbau von U3-Férderangeboten verabschiedet.

Aufgrund der Erfahrungen und Entwicklungen sowohl im Zuwendungsgeschaft als auch im zu-
grundeliegenden Rechtsbereich ist es erforderlich, eine Investitions-Forderrichtlinie flr Kinderta-
geseinrichtungen in der Stadtgemeinde Bremen mdglichst mit Wirkung ab dem 01.01.2026 zu
veroffentlichen.



B. Lésung

Anliegend wird ein Entwurf der neu erstellten Forderrichtlinie Uber die Gewahrung von Zuwen-
dungen fur InvestitionsmalRnahmen zum bedarfsgerechten Ausbau und Erhalt der Kindertages-
betreuung in der Stadtgemeinde Bremen vorgestellt.

Die Richtlinie bildet im Wesentlichen die bereits erfolgte Zuwendungspraxis ab und fasst diese in
einem transparenten, rechtssicheren und einheitlichen Regelwerk zusammen.

Sie regelt insbesondere die Férderung von Investitionsmalinahmen in Kindertageseinrichtungen,
die fur deren Ausbau, Erhalt oder zur Sicherstellung der betrieblichen Mindestanforderungen er-
forderlich sind. Zu diesen Mindestanforderungen gehdéren insbesondere die Vorgaben der Richt-
linien fur den Betrieb von Tageseinrichtungen fir Kinder (RiBTK), insbesondere im Bereich der
Gebaude- und Raumplanung sowie der erforderlichen Ausstattung.

Forderfahig sind insbesondere folgende Maftnahmen':
1. Planungsmittel
Baumalnahmen
Herrichtung von Kiiche und kindgerechtem Auf3enspielbereich

(Erst)-Ausstattung

o bk~ N

Sanierungsmafinahmen
Die Richtlinie soll zum 01.01.2026 in Kraft treten.

C. Alternativen
Keine.

D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderpriifung
Durch die Férderrichtlinie selbst entstehen keine unmittelbaren zusatzlichen Kosten.
Personalwirtschaftliche Auswirkungen bestehen nicht.

Im Rahmen der Genderprifung ergeben sich keine Benachteiligungen oder Bevorzugungen ei-
nes Geschlechts.

E. Beteiligung/ Abstimmung

Die Richtlinie wurde den freien Tragern am 26.11.2025 zur Erorterung im Rahmen der AG nach
§ 78 SGB VIl vorgelegt.

Die Deputation fur Kinder und Bildung wird am 16.12.2025 zur Kenntnisnahme befasst.

F. Offentlichkeitsarbeit / Veréffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Einer Veroffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz steht nichts entgegen.

G. Beschlussvorschlag

1. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der ,Forderrichtlinie Gber die Gewahrung von Zuwen-
dungen fiUr Investitionsmalinahmen zum bedarfsgerechten Ausbau und Erhalt der Kin-
dertagesbetreuung in der Stadtgemeinde Bremen® zu und bittet den Senator fur Kinder

1 Die Voraussetzungen und Einschrankungen der Férderfahigkeit ergeben sich aus der beigefiigten Richtlinie.



und Bildung um Verdéffentlichung im Amtsblatt Bremen und im Transparenzportal Bre-
men.
2. Der Jugendhilfeausschuss unterstutzt das Inkrafttreten der Richtlinie zum 01.01.2026.

Anlage:

- Entwurf ,Férderrichtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen fir Investitionsmalnah-
men zum bedarfsgerechten Ausbau und Erhalt der Kindertagesbetreuung in der Stadt-
gemeinde Bremen*
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Forderrichtlinie Uiber die Gewahrung von Zuwendungen fir
InvestitionsmaBnahmen zum bedarfsgerechten Ausbau und Erhalt der
Kindertagesbetreuung in der Stadtgemeinde Bremen

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Far den notwendigen Ausbau und Erhalt von Kindertageseinrichtungen im Rahmen
der Angebotsplanung in der Stadtgemeinde Bremen gewahrt der Senator fur
Kinder und Bildung nach Mal3gabe dieser Richtlinie auf Grundlage von § 18 des
Bremischen Gesetzes zur Férderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege (BremKTG) und den Bestimmungen der Verwaltungsvorschriften (VV)
zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen fir Investitionen in
notwendige Erweiterungen und Umbauten sowie in notwendigen Neubauten.
Hiermit soll darauf hingewirkt werden, dass fur die Kinder mit einem
Rechtsanspruch auf frihkindliche Férderung in einer Kindertageseinrichtung
gemal § 24 SGB VIl bis zum Schuleintritt ein bedarfsgerechtes Angebot an
Betreuungsplatzen zur Verfugung steht.

Von dieser Richtlinie nicht umfasst sind Spielkreise nach § 4 Absatz 2 BremKTG.
Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet
die Bewilligungsbehoérde aufgrund ihres pflichtgemalien Ermessens im Rahmen
der verfugbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Forderung

Gegenstand der Forderung sind Investitionsmal3nahmen in
Kindertageseinrichtungen, die zu deren Ausbau und zum Erhalt notwendig sind.
Dieser umfasst insbesondere Investitionen, die zur Erreichung der zwingend fur
den Betrieb erforderlichen Mindestanforderungen gemaf} den Richtlinien fur den
Betrieb von Tageseinrichtungen fur Kinder im Land Bremen fuhren (RiBTK, darin
v.a. die Vorgaben zur Gebaude- und Raumplanung sowie Ausstattung von
Tageseinrichtungen). Forderfahig sind insbesondere:

2.1 Planungsmittel

Planungsmittel dienen einmalig der Erstellung eines Entwurfes zur Umsetzbarkeit
einer konkreten MalRnahme. Die Planungsmittel umfassen die Leistungsphasen 1
bis 3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung), bei Bedarf auch die
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) nach der Honorarordnung fur
Architekten und Ingenieure (HOAI). Die Planungsmittel sind Bestandteil der
Gesamtkosten der BaumalRnahme bzw. der Kosten fur Kiche und
Aulienspielbereich und werden im Falle der auf Grundlage der Planung zu
treffenden Entscheidung uber die Forderung der MalRnahme bei der
Zuwendungshdhe entsprechend in Abzug gebracht. Planungsmittel kdnnen bei
neuen Einrichtungen und fur Ersatzstandorte pro Ma3nahme grundsatzlich
einmalig beantragt werden. Die Planungsmittel midssen sich daher auf eine konkret
bezeichnete MaRnahme unter Nennung der konkreten Kindertageseinrichtung
beziehen. Sollte die Umsetzung der MaRnahme trotz bestehender
Fordermaglichkeit tragerseitig nicht umgesetzt werden, sind die ausgezahlten
Planungsmittel zurtickzuerstatten. Gewahrte Planungsmittel sind ma3nahme- und
standortgebunden.
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2.2 Baumalinahmen
Zu den BaumalRnahmen zahlen die Umbauten von Kindertageseinrichtungen sowie
von bestehenden Immobilien zu Kindertageseinrichtungen.

2.3 Herrichtung von Kuche und kindgerechtem Auf3enspielbereich

Der Férderumfang in Neubauten beschrankt sich auf die noch nicht in der Miete

des Standorts enthaltenen Leistungen. In der Regel sind folgende Bestandteile

bereits in der Miete enthalten:

- Fettabscheider und Luftungsanlage im Kuchenbereich

- Einfrieden des Gelandes

- Stellen/Pflastern von Terrassen und Wegen

- Ebnen des Gelandes und das Anlegen von Rasenflachen nach Absprache
mit dem Trager der Einrichtung.

Eine Anmietung betriebsfertiger Raumlichkeiten schliel3t daher regelmaliig eine

zusatzliche Forderung von Baumalinahmen aus. Eine potentielle Zuwendung

beschrankt sich daher regelmallig auf die Anschaffung von (GroRRelektro-)Geraten

und Schranken im Kuchenbereich sowie die Mallnahmen zur Gestaltung von Spiel-

und Bewegungsflachen im Aul3enbereich.

2.4 (Erst-)Ausstattung

Die (Erst-)Ausstattung umfasst die betriebsnotwendige Beschaffung von
Ausstattungsgegenstanden. Hierzu zahlen fur neue, erweiterte oder bestehende
Raume in Kindertageseinrichtungen insbesondere:

- Maobel

Spielgerate fur den Innen- und Aulienbereich

- Spiel- und Arbeitsmaterialien

- Blroausstattung

- Klchenausstattung.

Treten Kindertageseinrichtungen als Kinder- und Familienzentren (KuFZ) mit
einem zusatzlichen Angebot auf, welches auch konzeptionell hinterlegt ist, sollen
die hierflr genutzten zusatzlichen Flachen uber eine (Erst-)Ausstattung
zweckentsprechend nutzbar gemacht werden. Fur die (Erst-)Ausstattung dieser
KuFZ-Flachen wird daher zusatzlich zu der (Erst-)Ausstattung nach Satz 1 eine
Zuwendung gewahrt.

2.5 Sanierungsmaflinahmen

Die Sanierung bestehender Kindertageseinrichtungen umfasst MalRnahmen zur
Aufrechterhaltung des Betriebs und zur Einhaltung der Mindeststandards in
bestehenden Einrichtungen. Eine Zuwendung kommt nur in Betracht, sofern die
MalRnahme nicht aus anderen Programmen vorrangig zu finanzieren ist oder in der
Verantwortlichkeit eines Dritten, in der Regel des Eigentimers bzw. der
Eigentumerin, liegt. Die Notwendigkeit der Sanierungsmallnahme ist in der Regel
durch die Unfallkasse, das Landesjugendamt, das Gesundheitsamt, das
Landesveterinaramt oder durch einen oder eine nach DIN EN 1176 Teil 7
sachkundige(n) Spielplatzprifer oder Spielplatzpruferin festzustellen.

2.6 Uber Ausnahmen von dieser Férderrichtlinie entscheidet der Senator fiir Kinder
und Bildung in besonders begrindeten Einzelfallen unter Wirdigung der
Gesamtumstande des Einzelfalls. Ein Anspruch hierauf besteht nicht.
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3. Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger kbnnen Trager im Sinne des § 8 BremKTG sein, die in der
Stadtgemeinde Bremen Kindertageseinrichtungen betreiben bzw. dieses planen
und flr die betroffene Einrichtung Uber eine Betriebserlaubnis nach §45 SGB VIII
verfugen oder eine solche beantragt haben, ohne dass seitens des
Landesjugendamtes ernsthafte Hinderungsgrinde fur die Erteilung ersichtlich sind.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1. Es werden Zuwendungen fur Malnahmen bewilligt, die den
Zuwendungszweck nach Nummer 1 erflllen und insbesondere den gesetzlichen
bzw. qualitativen Anforderungen entsprechen, die im BremKTG und insbesondere
unter Nummer 7 der RiBTK in der jeweils geltenden Fassung festgelegt sind.

4.2. Esist vom Trager nachzuweisen, dass

a) die Finanzierung der Malinahme gesichert ist und

b) die Zuwendung zur Realisierung der MalRnahme erforderlich ist, da die
Maflnahme nicht aus samtlichen, dem Trager zur Verfligung stehenden
eigenen Mitteln oder aus erreichbaren Drittmitteln bestritten werden kann
(Einhaltung des Subsidiaritatsprinzips).

4.3. Die zu férdernde MalRnahme darf vor Bekanntgabe des
Zuwendungsbescheids noch nicht begonnen worden sein (Ausschluss der
rickwirkenden Forderung). Eine Ausnahme bildet die Gewahrung eines vorzeitigen
MaRnahmebeginns nach Nummer 1.3 VV zu § 44 LHO durch Erteilung eines
Vorbescheids oder durch Zustimmung des oder der Beauftragten fur den Haushalt.
Der vorzeitige MaRnahmebeginn ist vor Beginn der Mal3nhahme zu beantragen. Die
Malnahme darf erst nach Bekanntgabe des Vorbescheids oder schriftlicher
Zustimmung des oder der Beauftragten fur den Haushalt begonnen werden.

4.4. Bei Mallnahmen fur Angebote in angemieteten Raumen ist der Miet-,
Nutzungs-, oder Uberlassungsvertrag mindestens fiir die Dauer der jeweiligen
Zweckbindungsfrist (in der Regel bei Baumalnahmen 15 Jahre, fur (Erst-)
Ausstattung 5 Jahre, fur Kiche/ Auldenspielbereich 10 Jahre) abzuschlieen. Der
Vermieter oder die Vermieterin hat wahrend der Laufzeit auf das ordentliche
Klandigungsrecht zu verzichten. Diese Vorgabe findet bei Planungsmitteln nach
Nummer 2.1 keine Anwendung. Bereits abgeschlossene leistungsschadliche Miet-,
Nutzungs- oder Uberlassungsvertrage gehen zu Lasten des
Zuwendungsempfangers bzw. hat sich der Zuwendungsempfanger anrechnen zu
lassen.

4.5. Die Gesamtflache der Kindertageseinrichtung darf die Summe der im
Flachenstandard fiir Kindertageseinrichtungen der Stadtgemeinde Bremen'
genannten m?/NRF (Quadratmeter/Netto-Raumflache) nicht Gberschreiten.
Abweichungen kdnnen im Einzelfall zugelassen werden, insbesondere wenn die

! Flichenstandard fuir Kindertageseinrichtungen - Anlage zu 2.2.3 der Bremer Baustandards
(Technische Standards fiir die Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben im Hochbau bremischer
offentlicher Bauherren und Zuwendungsempfanger)



https://www.finanzen.bremen.de/sixcms/media.php/13/2019-10-16_Anlage_2.2.3_Flaechenstandard_Kita.pdf
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Uberschreitung sich auf Bestandsbauten bezieht, geringfiigig ist und eine
Flachenreduzierung im Bestand zu unverhaltnismafliigem Umbauaufwand fuhren
wurde oder aus anderen gewichtigen Grinden nicht umsetzbar erscheint. Das
Raumprogramm ist mit der Senatorischen Behdrde (Landesjugendamt und Referat
33) im Vorfeld abzustimmen und mit der Antragstellung einzureichen.

4.6. Die geplanten BaumafRnahmen mussen im Einklang mit den
stadtebaulichen und baurechtlichen Anforderungen stehen. Insbesondere die
Technischen Standards fur die Planung und Durchfihrung von Bauvorhaben im
Hochbau bremischer &ffentlicher Bauherren und Zuwendungsempfanger
(Baustandards Bremen) und die Richtlinien fur die Planung und Durchfuhrung von
Bauaufgaben (RLBau) sind zu beachten.

5. Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

5.1. Die Zuwendungen fur Planungsmittel gem. Nummer 2.1, Baumallinahmen
gem. Nummer 2.2 und 2.3 und Sanierungsmal3nahmen gem. Nummer 2.5 werden
als nicht rickzahlbare Zuschisse im Rahmen einer Projektforderung als
Fehlbedarfsfinanzierung gewahrt.

Als zuwendungsfahig gelten nur solche Investitionsausgaben, die fur die
Umsetzung des geforderten Vorhabens notwendig sind. Grundlage fur die
Bewertung bildet die Kostenstruktur nach DIN 276 des Deutschen Instituts fur
Normung e.V. Ausgeschlossen sind jedoch Ausgaben fur den Erwerb von
Grundstucken (Kostengruppe 100), fur Aufgaben des Bauherrn wie
Projektsteuerung (Kostengruppe 710) sowie fur Finanzierungsaufwendungen wie
Zinsen oder Gebuhren (Kostengruppe 800).

5.2. Die Zuwendungen fur die (Erst-)Ausstattung nach Nummer 2.4 Satz 1
werden als nicht riickzahlbare Zuschusse im Rahmen einer Projektforderung als
Festbetragsfinanzierung in Hohe von max. 2.000,- Euro pro Betreuungsplatz
gewahrt. Die Zuwendungen fur die (Erst-)Ausstattung beim Vorhandensein von
KuFZ-Flachen nach Nummer 2.4 Satz 2 werden als nicht rickzahlbare Zuschusse
im Rahmen einer Projektforderung als Festbetragsfinanzierung in Hohe von max.
5.000,- Euro je Einrichtung gewahrt.

5.3. Ein zu erbringender Eigenanteil an den unter den Nummern 2.1 bis 2.5
genannten MalRnahmen ist verpflichtend. Dieser ist in angemessener Hohe zu
leisten und soll sowohl der Art und Bedeutung der jeweiligen
Kindertageseinrichtungen als auch der Leistungsfahigkeit des
Zuwendungsempfangers entsprechen.

5.4. Der maximale Zuwendungsbetrag (Hochstbetrag) wird im Einzelfall unter
Berucksichtigung der verfugbaren Haushaltsmittel festgelegt. Eine konkrete
Obergrenze wird im jeweiligen Zuwendungsbescheid definiert.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1. Es gelten die allgemeinen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur
Projektforderung gemal Anlage 2 zu Nummer 5.1 der VV zu § 44 LHO (ANBest-P)
sowie die Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau) gemal Anlage 5 zu
Nummer 6 der VV zu § 44 LHO, soweit in dieser Forderrichtlinie nicht ausdrucklich
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etwas anderes bestimmt ist. Die Einhaltung des Vergaberechts gem. Nummer 3
der ANBest-P ist verpflichtend.

6.2. Die Zuwendung unterliegt einer Zweckbindungsfrist. Diese betragt

a) 25 Jahre im Eigentum bzw. 15 Jahre in angemieteten Raumlichkeiten bei
MalRnahmen der Nummer 2.2 und 2.5

b) 10 Jahre bei MaRnahmen der Nummer 2.3

c) 5 Jahre bei Malltnahmen der Nummer 2.4.

Bei nicht zweckentsprechender Verwendung oder vorzeitiger Beendigung der

Tatigkeit ist die Zuwendung anteilig fur den Zeitraum der zweckfremden

Verwendung zu erstatten.

Bei Interimsmalnahmen kann von den unter den Buchstaben a) bis c)

aufgefuhrten Zweckbindungsdauern abgewichen werden. Die Zweckbindung wird

im jeweiligen Zuwendungsbescheid festgesetzt.

6.3 Derim Zuwendungsbescheid festgesetzte Bewilligungszeitraum ist bindend
fur die Umsetzung der MalRnahme, den Abruf der Mittel sowie die Zahlung von
samtlichen (Schluss-)Rechnungen. Die Anderung des festgesetzten
Bewilligungszeitraumes setzt einen Antrag innerhalb des Bewilligungszeitraumes
voraus.

6.4  Bei der (Erst-)Ausstattung von Interimsmafnahmen ist diese gem. Nummer
2.4 so zu planen, dass sie umfassend in den neuen Standort Uberfihrt werden
kann.

6.5 Nach Ablauf der Zweckbindungsfrist soll der Zuwendungsempfanger die
beschafften Gegenstande weiterhin wirtschaftlich und sparsam fur den
ursprunglichen Zuwendungszweck nutzen. Bei Aufgabe eines Standortes und mit
der Senatorischen Behdrde abgestimmten Ubernahme durch einen anderen
Trager sollen in der Regel die beschafften Gegenstande im Sinne einer weiterhin
sparsamen und wirtschaftlichen Mittelverwendung dem nachnutzenden Trager
entgeltfrei Uberlassen werden.

6.6  Fur Anschaffungen nach MalRgabe der Nummer 2.4 ist soweit moglich der
Einkaufskatalog ,BreKat“? von Immobilien Bremen vorrangig zu nutzen.

6.7 Der Senator fur Kinder und Bildung bedient sich bei Malinahmen nach den
Nummern 2.1, 2.2, 2.3 und - nach vorheriger Abwagung der VerhaltnismaRigkeit-
nach Nummer 2.5 der Baufachtechnischen Zuwendungsprufung (BZP) des
Senators fur Finanzen als Prufinstanz. Fur die obligatorische frihzeitige
Einbeziehung der Prufinstanz durch den Zuwendungsgeber ist es tragerseitig
ausreichend, dem Senator fur Kinder und Bildung (Referat 13 -
Finanzmanagement) zu melden, in welchem Umfang voraussichtlich eine
Zuwendung angestrebt wird. Der Antrag auf Gewahrung einer Zuwendung kann
dann im Verfahren mit der Priufinstanz konkretisiert werden.

7 Verfahren

2 Online hier abrufbar: BreKat - Startseite



https://www.brekat.bremen.de/
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7.1. Bewilligungsbehdrde ist der Senator fur Kinder und Bildung. Antrage auf
Gewahrung der Zuwendung und samtliche Unterlagen sind bei der zustandigen
Stelle einzureichen:

Der Senator fur Kinder und Bildung

Referat 13 — Finanzmanagement, Abschnitt 132

Rembertiring 8-12

28195 Bremen

7.2. Der Antrag auf Gewahrung einer Zuwendung erfolgt mittels Formblatt, das
von dem Senator fur Kinder und Bildung zur Verfligung gestellt wird. Die
Antragstellung kann auf dem Postweg oder — sobald verfugbar — Gber das digitale
Antragsportal erfolgen. Zusatzlich zum Antrag sind die in der Anlage 1
aufgefuhrten Unterlagen einzureichen. Im Bewilligungsverfahren konnen im
Einzelfall Abweichungen zu den genannten Unterlagen durch den
Zuwendungsgeber oder die Prufinstanz bestimmt werden.

7.3. Die Prufinstanz (BZP) nimmt folgende Aufgaben im Zusammenhang mit der
Zuwendungsgewahrung wahr:

a) Mitwirkung bei der Vorbereitung des Zuwendungsantrages

b) Beratung bei der Aufstellung der Antrags- und Bauunterlagen

c) Festlegung des Umfanges der Bauunterlagen

d) Prifung der Bauunterlagen

e)  Uberprifung der Bauausfihrung

f) Prifung des Verwendungsnachweises

7.4  Beijahresubergreifenden Projekten ist dem Senator fur Kinder und Bildung
jeweils zum 31.10. des laufenden Jahres ein Zwischennachweis mit der
voraussichtlichen Mittelverwendung zum Haushaltsjahresende zu tUbersenden.
Daruber hinaus ist die Aufforderung zur Abgabe eines Zwischennachweises
seitens des Senators flr Kinder und Bildung jederzeit moglich.

7.5  Fur die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fur
den Nachweis und die Prufung der Verwendung und die gegebenenfalls
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Ruckforderung der
gewahrten Zuwendung nebst Verzinsung gelten neben den Bestimmungen des § 1
Abs. 1 Satz 1 Bremisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BremVwV{G) in
Verbindung mit Teil Il Abschnitt 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)
die VV zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser Forderrichtlinie Abweichungen
zugelassen worden sind.

8 Geltungsdauer

Die Forderrichtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft und mit Wirkung vom
31.12.2031 auler Kraft.
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Anlage 1

Bendtigte Unterlagen bei Planungsmitteln nach Nummer 2.1

Antragsformular mit
Beschreibung und Konzeption des Vorhabens (Sachbericht)
Darstellung der Veranderung der Platzzahlen durch die Ma3nahme
Finanzierungsplan (Anlage 1)

Selbstauskunft zum Eigenanteil (Anlage 2) oder Jahresabschluss des
Vorjahres

Angebot(e) fur Planungsleistungen

Benaotigte Unterlagen bei BaumalRnahmen nach Nummer 2.2

Antragsformular mit
Beschreibung und Konzeption des Vorhabens (Sachbericht)
Darstellung der Veranderung der Platzzahlen durch die MalRnhahme
Finanzierungsplan (Anlage 1)

Selbstauskunft zum Eigenanteil (Anlage 2) oder Jahresabschluss des
Vorjahres

Qualifizierter Lageplan

Grundrissplane, Ansichten und Schnitte sowie ggfs. Plane der Aul3enanlagen, des
Innenausbaus oder der Einrichtung

Detaillierte Kostenberechnung gemal’ DIN 276 KGr 200 bis 700 (aufgeschlusselt
bis 3. Stufe), Hochbau und Techn. Ausristung zusammengefasst

Abgestimmtes Raumprogramm

Erlauterungsberichte/Zahlenwerte Uber geplante Vergabeart

Zustimmung des/der Eigentumer:in/ Vermieter:in zu den geplanten
Umbaumalinahmen inklusive der Aussage zu einer moglichen Kostenbeteiligung

Nachweis uber die Eigentumsverhaltnisse (Grundbuchauszug, Miet-, Nutzungs-,
Uberlassungsvertrag)

Bendtigte Unterlagen bei Kliche und AuRenspielbereich nach Nummer 2.3

Antragsformular mit
Beschreibung und Konzeption des Vorhabens (Sachbericht)
Darstellung der Veranderung der Platzzahlen durch die Ma3nahme
Finanzierungsplan (Anlage 1)

Selbstauskunft zum Eigenanteil (Anlage 2) oder Jahresabschluss des
Vorjahres

Qualifizierter Lageplan




5 Freie
Der Senator fiir ogo
Kinder und Bildung Hansestadt

Bremen

Grundrissplane, Ansichten und Schnitte sowie ggfs. Plane der Aul3enanlagen, des
Innenausbaus oder der Einrichtung

Detaillierte Kostenberechnung gemaf DIN 276 KGr 200 bis 700 (aufgeschlisselt
bis 3. Stufe), Hochbau und Techn. Ausrustung zusammengefasst

Abgestimmtes Raumprogramm

Erlauterungsberichte/Zahlenwerte Uber geplante Vergabeart

Nachweis uber die Eigentumsverhaltnisse (Grundbuchauszug, Miet-, Nutzungs-,
Uberlassungsvertrag)

Bendtigte Unterlagen bei (Erst-)Ausstattung nach Nummer 2.4

Antragsformular mit
Beschreibung und Konzeption des Vorhabens (Sachbericht)
Darstellung der Veranderung der Platzzahlen durch die Ma3nahme
Finanzierungsplan (Anlage 1)

Selbstauskunft zum Eigenanteil (Anlage 2) oder Jahresabschluss des
Vorjahres

Ausstattungsliste

Erlauterungsberichte/Zahlenwerte Uber geplante Vergabeart

Bendtigte Unterlagen bei Sanierungen nach Nummer 2.5

Antragsformular mit
Beschreibung und Konzeption des Vorhabens (Sachbericht)

Darstellung der Auswirkungen auf das Angebot der Kindertageseinrichtung,
insb. Veranderung der Platzzahlen durch die Maldhahme

Finanzierungsplan (Anlage 1)

Selbstauskunft zum Eigenanteil (Anlage 2) oder Jahresabschluss des
Vorjahres

Zustimmung des/der Eigentumer:in/ Vermieter:in zu den geplanten
Sanierungsmafnahmen inklusive der Aussage zu einer moglichen
Kostenbeteiligung

Darlegung, warum die Betreuungsplatze ohne die Sanierungsmaflinahme wegfallen
wurden (z.B. durch Auflagen)

Nachweis uber die Eigentumsverhaltnisse (Grundbuchauszug, Miet-, Nutzungs-,
Uberlassungsvertrag)




	TOP 4 00 JHA Förderrichtlinie Investitionen
	Lfd. Nr.: 48/25 JHA
	Vorlage
	A. Problem
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung
	E. Beteiligung / Abstimmung
	F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz
	G. Beschlussvorschlag


	TOP 4 01 FRL Kita-Investitionen

